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Einleitung 

Als im Jahre 1952 Christian Courtois, Louis Leschi, Charles Perrat und Charles 
Saumagne die von ihnen mit einem ausführlichen Kommentar versehenen Tablet-
tes Albertini herausgaben, wurde dies sehr begrüßt. Die Quellenedition war lange 
erwartet worden, nachdem diese mit Tinte auf Holztafeln geschriebenen Kaufur-
kunden aus dem Vandalenreich 1928 unter ungeklärten Umständen im Grenzgebiet 
von Algerien und Tunesien gefunden worden waren. 1 Eugene Albertini hatte sich 
sofort der Erforschung der Texte angenommen und zwei von ihnen bereits im Jahre 
1930 veröffentlicht. 2 Ihre rechtshistorische Bedeutung wurde von Hans Julius 
Wolff 1935 in einem instruktiven Aufsatz herausgestellt. 3 Eine weitere Beschäfti-
gung mit den Urkunden unterblieb in Erwartung der Gesamtedition. 

Die Entzifferung der übrigen Dokumente verzögerte sich jedoch aufgrund der 
hiermit verbundenen Schwierigkeiten, und Albertini verstarb 1941, ohne seine Ar-
beit zu einem Ende geführt zu haben. Sie konnte erst nach dem Krieg von der ge-
nannten Forschergruppe aufgenommen werden. Die Urkunden wurden nach ihrem 
ersten Erforscher benannt. 

Quellenedition und Kommentar fanden großes Echo in der Forschungswelt. Ih-
nen wurden ungewöhnlich viele Rezensionen zuteil,4 und alsbald erschienen auch 
einige Aufsätze, die sich mit Einzelfragen kritisch auseinandersetzten. 5 Seither 

1 Zu den Umständen der Auffindung siehe Alquier; Recueil des notices et memoires 59 
(1928/29), 406 ff. Es ist vor allem der Initiative von A. Truillot zu verdanken, daß die von 
Einheimischen gefundenen Tafeln in die Hände von Wissenschaftlern gelangen konnten. 

2 Albertini, Journal des savants 1930,23-30. 
3 Wolff, TR 14 (1935), 398 ff. 
4 Berger; Latomus 12 (1953), 192 ff.; Carcopino, Journal des savants 1952, 145 ff.; Grand, 

RHDFE 31 (1953), 139 ff.; Grenier; REA 54 (1952), 343 ff.; Kaser; Gnomon, 26 (1954), 
189 ff.; E. Levy, SZ 70 (1953), 499 ff.; Macqueron, TR 23 (1955), 333 ff.; de Malafosse, 
IURA 4 (1953), 305 ff.; Mallon, L' Antiquite c1assique 22 (1953), 228 ff.; Tessier; Biblio-
theque de I'Ecoie des Chartes 110 (1952), 225 ff.; Anzeigen: AE 1952,223 ff.; A. Calderini, 
Epigraphica 13 (1951), 153 f.; Folliet, L' Annee theologique Augustinienne 13 (1953), 432 ff.; 
Roques, Romania 73 (1952),428 f.; de Visscher; AHDO-RIDA 2 (1953), 478 ff.; Canellas, 
Universidad 34 (1957), 223 ff.; weitere Nachweise in L' Annee philologique 1952,352; 1953, 
386; 1954,377; 1955,368, und bei Matringe, Individualisme, 7 f. 

5 Carcopino, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität, Gesellschafts- und 
Sprachwissenschaftliche Reihe 5 (1955/56), 403 ff.; Grierson, JRS 49 (1959), 73 ff.; 
Lambert, Revue africaine 97 (1953), 196 ff.; J.-Ph. Uvy, RHDFE 32 (1954), 321 ff.; de 
Malafosse, RHDFE 31 (1953), 110 ff.; Pallasse, RHDFE 33 (1955), 267 ff.; ders., Tablettes 
Albertini, tablettes chretiennes?, 1359 ff.; Pezzana, AG 19 (1953), 15 ff.; ders., Intorno alla 
lex Manciana, 629 ff.; Piganiol, En marge, 67 ff. 
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sind die Tablettes Albertini in Fachkreisen allgemein bekannt und werden des öfte-
ren in wissenschaftlichen Werken berücksichtigt. 6 Selbst in die populärwissen-
schaftliche Literatur haben sie Eingang gefunden.? 

Auf den zweiten Blick ist die Sachlage jedoch völlig anders. Wissenschaftliche 
Arbeiten, die sich inhaltlich mit den Urkunden auseinandersetzen, erschienen fast 
ausschließlich innerhalb weniger Jahre nach der Edition der Tablettes Albertini.8 

Anschließend wurde es still um sie, und erst in jüngerer Zeit haben Althistoriker 
einige Aufsätze zu ihnen veröffentlicht. 9 Rechtsgeschichtliche Arbeiten, die sich 
speziell mit ihnen beschäftigen, gibt es nicht. \0 Werden sie in anderem Zusammen-
hang herangezogen, fristen sie ihre Existenz meist nur in Fußnoten. Man verweist 
auf sie der Vollständigkeit halber, besondere Berücksichtigung im Rahmen der Ar-
gumentation finden sie nicht. 11 Allenfalls scheinen sie geeignet, die historischen 
oder weltanschaulichen Grundüberzeugungen des jeweiligen Autors zu stützen. 12 

Und während im Fall der in Transsilvanien l3 und im Vesuvgebiet l4 gefundenen Ur-

6 Vgl. nur die Hinweise in einigen Standardwerken wie Kaser 11,47; 390, Fn. 41; 44; 391, 
Fn. 49; 393, Fn. 65; Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, 79, Fn. 83; Christ, Römische Ge-
schichte, 267; Demandt, Die Spätantike, 32. 

7 Schreiber, Die Vandalen, 292 ff. 
8 Erörterungen zu Einzelproblemen finden sich bei Biscardi, Sulla genesi, 280 f.; Gallo, 11 

principio, 85 ff.; E. Levy, Obligationenrecht, 217 ff.; Sturm, Stipulatio Aquiliana, 283 ff.; De 
Dominicis, IURA 14 (1963), 147 ff.; Matringe, Individualisme, 178 ff.; 1099 ff. 

9 Percival, Culturae Mancianae, 213 ff.; Hitchner, Historical Text, 124 ff.; Mattingly, 
Olive Cultivation, 403 ff.; Vitrone, Romanobarbarica 13 (1994/95), 235 ff.; f'rsted, From 
Henchir Mettich to the Albertini Tablets, 115 ff.; siehe auch Pavis d'Escurac, Ktema 5 
(1980), 188 ff.; Clover, Late Antiquity, 715. 

10 Eine ausführliche Darstellung, die jedoch nichts wesentlich Neues ergibt, findet sich bei 
Macqueron, Contractus Sripturae, 65 ff.; siehe auch die Behandlung der Tablettes Albertini 
bei Liebs, Römische Jurisprudenz in Africa, 117 f. 

11 Vgl. z. B. Honsell, Quod interest, 27, Fn. 34. Werden den Tablettes Albertini einige Sei-
ten gewidmet, kommt man über ein Referat von Bekanntem nicht hinaus; vgl. Bottiglieri, 
Enfiteusi, 33 ff.; Scaffardi, Enfiteusi, 18 ff.; Luzzatto, Sul regime, 16; 38 f.; RomaneIli, Le 
condizioni, 200 ff.; Marcone, 11 colonato, 94 ff. Oft begnügt man sich mit der in FIRA III 139 
angeführten Urkunde, die jedoch der vorläufigen Teiledition von Albertini, nicht der Gesamt-
edition von Courtois und Kollegen entnommen ist. 

12 Kaser 11, 76, Fn. 17; Wieacker, Allgemeine Zustände, 62 (Vulgarrecht); Diesner, Das 
Vandalenreich, 86 f.; Held, Einige Probleme, 151 (Armut der Landbevölkerung). 

13 Ciulei, RIDA 24 (1977), 159 ff.; ders., Les triptyques (Bibliographie auf S. 78 ff.); 
P6lay, The Contracts; ders., Oikumene I (1976), 197 ff.; ders., IIP 15 (1965), 185 ff.; ders.; 
Verträge auf Wachstafeln; ders., SZ 79 (1962), 51 ff. (Die umfassende Monographie dieses 
Forschers zu den dakischen Urkunden, "A daciai viaszostabllik szerzödesei", Budapest 1972, 
ist mir sprachlich leider nicht zugänglich; weitere Artikel des Autors zum Thema in der Pu-
blikationsliste im Anhang der Studia in honorem Velimirii Polay septuagenarii); Sotropa, Le 
droit romain en Dacie (Bibliographie auf S. 252 ff.); Tomulescu, RIDA 18 (1971), 691 ff.; 
Visky, RIDA 11 (1964),267 ff. 

14 Arangio-Ruiz, Studi epigrafici e papirologici; Bove, Documenti di operazioni; ders., 
Documenti processuali; Camodeca, Tabulae Pompeianae; ders., L'archivio; ders., SDHI 61 
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kunden auf Holztafeln ein gewisser Patriotismus den Forscherfleiß beflügelt, 15 
scheint nach der Unabhängigkeit Algeriens das zuvor recht ausgeprägte Interesse 
französischer Forscher an den Tablettes Albertini erloschen und auch sonst nie-
mand mehr zuständig zu sein. 

Diese Situation ist nicht etwa dadurch begründet, daß bereits alle Arbeit getan 
worden wäre. Die Quellenedition ist zwar gelungen. 16 Entsprechendes gilt für den 
paläographischen Teil des Kommentars von Perrat sowie den von Leschi und Jean-
Pierre Miniconi, der nicht als Autor firmiert,17 verfaßten sprachwissenschaftlichen 
Abschnitt. 18 Der historische Kommentar von Courtois hingegen spricht zwar eini-
ge bedeutsame Fragen an, ist aber recht knapp geraten und behandelt insbesondere 
viele tatsächliche Umstände nicht, deren Erläuterung Voraussetzung einer Interpre-
tation des juristischen Gehalts der Urkunden ist. Ferner sind Courtois' Thesen oft 
überaus spekulativ. 

Die gegensätzlichsten Reaktionen hat die Bearbeitung der juristischen Fragen 
durch Saumagne, die den Hauptbestandteil des Kommentars bildet, ausgelöst. Bei 
genauerem Hinsehen ergibt sich jedoch, daß lobende Erwähnungen hauptsächlich 
von Forschern stammen, deren Spezialgebiet nicht die antike Rechtsgeschichte ist 
oder die nur eine kurze, wenig vertiefte Rezension verfaßt haben. Fachgelehrte, 
die sich mit Einzelfragen genauer befassen, kommen hingegen oft zu deutlicher, 
teilweise vernichtender Kritik. 19 Diese von mir weitgehend geteilte Kritik läßt sich 
wie folgt resümieren: Saumagne erstellt auf methodisch fragwürdige Weise ein 
Musterforrnular, das alle unterschiedlichen Ausgestaltungen der einzelnen Urkun-
den in sich vereint. Dieses wird dann von ihm interpretiert, ohne der einzelnen Ur-
kunde hinreichende Bedeutung zukommen zu lassen, wodurch er sich eine wesent-
liche Erkenntnisquelle verschließt. Aber auch das Musterforrnular wird nicht hin-

(1995),693 ff.; Costabile, L'auctio della fiducia; Pugliese Carratellil Arangio-Ruiz, TH (sie-
he Abkürzungsverzeichnis). 
Diese Urkunden haben auch das Interesse von Forschern anderer Nationalität gefunden, vgl. 
z. B. WolflCrook, Rechtsurkunden, mit Nachweisen zu weiteren Veröffentlichungen; Grösch-
ler, Die tabellae-Urkunden; Andreau, Les affaires. 

15 Gleiches gilt für andere, im Rahmen der Auslegung der Tablettes Albertini jedoch weni-
ger bedeutsame Schrifttafelfunde: BowmanlThomas, Vindolanda; dies., The Vindolanda 
Writing-Tablets; Speidei, Die römischen Schreibtafeln von Vindonissa; zu einem Rinderkauf 
aus Friesland, FIRA III 137, vgl. nur Slob, TR 66 (1998), 25 ff., mit weiteren Nachweisen. 

16 Gleichwohl ist eine cura secunda wünschenswert. Häufig konnten Teile einzelner Ur-
kunden von den Herausgebern nur unsicher gelesen werden. Sie griffen dann zur Ergänzung 
auf andere Urkunden zurück. Viele Holztafeln sind wiederholt beschrieben worden. Die mei-
sten Palimpseste sind nur sehr bruchstückhaft entziffert worden. Es ist zu hoffen, daß hier, 
auch durch den Einsatz moderner technischer Mittel, weitere Aufklärung erfolgen wird. 

17 Miniconi hat einen Großteil des sprachwissenschaftlichen Abschnitts geschrieben, wird 
aber nur im Vorwort und im Inhaltsverzeichnis erwähnt. 

18 Vgl. zu sprachwissenschaftlichen Fragen aber auch Väänänen, Etude. 
19 Berger, Latomus 12 (1953), 193 ff.; J.-Ph. Uvy, RHDFE 32 (1954), 321 ff.; Macqueron, 

TR 23 (1955), 338 ff. 

2 WeßeI 


